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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Moser, Freundinnen und Freunde haben am 
22. Dezember 2017 unter der Nr. 11384/J an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend „die, insbesondere private, Dienstwagennutzung“ gerichtet. Diese 
Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (BMLVS) verfügt über einen 
Fuhrpark, der im Sinne der „Richtlinie Fahrten- und Transportmanagement für das 
BMLVS“ genutzt werden kann. 

Zu 2 und 15: 

Der von mir benutzte Dienstwagen ist ein Heereskraftfahrzeug, das mir aus dem Fuhrpark 
des BMLVS zur vorzugsweisen Benutzung für Dienstfahrten zur Verfügung steht. 

Zu 3: 

Zunächst ist anzumerken, dass mein Dienstwagen auf Leasingbasis nach rund 60.000 
Kilometern oder einem Jahr Nutzung ausgetauscht wird. Mit den von meinen 
Amtsvorgängern und mir verwendeten Dienstwägen wurden im Jahr 2013 rund 102.000 
Kilometer, im Jahr 2014 rund 72.000 Kilometer, im Jahr 2015 rund 66.000 Kilometer und 
im Jahr 2016 rund 119.000 Kilometer zurückgelegt. 

Zu 4: 

Ja. 

Zu 5: 

Es werden für alle im BMLVS verwendeten Dienstfahrzeuge Fahrtenbücher geführt. 
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Zu 6: 

Die Fahrtenbuchverordnung ist für Lenker und Beifahrer, die in einem Dienstverhältnis zu 
einer Gebietskörperschaft stehen, nicht anwendbar. 

Zu 7 bis 9: 

Da Fragen zur privaten Nutzung des Dienstwagens keinen Gegenstand der Vollziehung im 
Sinne des Art. 52 Bundes-Verfassungsgesetz in Verbindung mit § 90 Geschäftsordnungs-
gesetz 1975 betreffen, nehme ich von einer Beantwortung Abstand. 

Zu 10 bis 12 und 14: 

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung meines Ressorts. Aus diesem 
Grund nehme ich von einer Beantwortung Abstand. 

Zu 13: 

Im Hinblick darauf, dass die Nutzung von Dienstfahrzeugen im BMLVS rechtskonform 
erfolgt, erübrigt sich die Beantwortung der Frage nach von den Rechtsausführungen des 
Bundeskanzlers in der Anfragebeantwortung Nr. 4634/AB „abweichenden Usancen“. 

Mag. Hans Peter DOSKOZIL 
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